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H andyvertrag, Streaming,
Sportstudio und Künstli-

che Intelligenz-Anwendungen
– Verbraucherinnen und Ver-
braucher schließen immer
mehr Abonnements ab, weil
viele Produkte oder Dienstleis-
tungen nur noch so zu erhal-
ten sind. Wer seine monatli-
chen Kosten entlasten will,
sollte regelmäßig prüfen, was
gekündigt werden kann. Wie
dies rechtssicher geschieht, er-
klärenFachleute.

Kündigungsfristen:
Einmal abgeschlossen und
über lange Jahre verpflichtet?
Das gibt es in der Regel nicht
mehr. „Allerdings hat jeder
Vertrag eine individuelle Kün-
digungsfrist, die vom Tag des
Vertragsabschlusses abhängt
und vom Vertrag selbst“, sagt
Simone Bueb, Referentin Ver-
braucherrechtbeiderVerbrau-
cherzentrale Bayern. So habe
der Stromvertrag vielleicht ei-
neLaufzeitbisEndedes Jahres,
derHandyvertragendeimMai,
dasSportstudio imJuli.

Wie schnell ein Vertrag auf-
gelöst werden kann, hängt
vom Zeitpunkt ab, an dem er
abgeschlossen wurde. „Der
Stichtag 1. März 2022 macht
den Unterschied“, sagt Bueb.
An diesem Tag trat eine Rege-
lung aus dem „Gesetz für faire
Verbraucherverträge“ in Kraft,
die die Verbraucherinnen und
Verbraucher vor langen Lauf-
zeiten, versteckten Verlänge-
rungen und schwierigen Kün-
digungenschützensoll.

Verträge, die nach diesem
Datumabgeschlossenwurden,
dürfen eine maximale Erst-
laufzeit von 24 Monaten ha-
ben.DanachbeträgtdieKündi-
gungsfrist höchstens einen
Monat – und das zu jedem Tag
imMonat. „Das führte 2022da-
zu, dass es einen regelrechten
Kündigungsansturm gab, weil
viele Verbraucher ihre alten
Verträge gegen neue tauschen
wollten“, so die Expertin. Für
Telekommunikationsverträge
gilt eine Ausnahmeregelung:
Diese können nach Ablauf der
Festlaufzeit immer monatlich
gekündigtwerden, auchwenn
sie vor März 2022 abgeschlos-
senwurden.

Bueb weist darauf hin, dass
viele Anbieter inzwischen Ver-
trägemiteinerErstlaufzeitvon
nur einem Monat anbieten:
Aus Streaming, Videokonfe-

renzsoftware oder Anwendun-
gen der Künstlichen Intelli-
genz können Verbraucher:in-
nen von Anfang an jederzeit
aussteigen.

Rechtssicher kündigen:
DasEinschreibenmitRückant-
wort ist ein rechtssicheresMit-
tel zu kündigen. Online abge-
schlossene Verträge können
auch über den sogenannten
Kündigungsbutton auf der
Webseite des Anbieters gelöst
werden. Der Button ist Teil des
Gesetzes für faireVerbraucher-
verträge. „Einen Button anzu-
bieten, ist seit Juli 2022
Pflicht“, sagt Michael Sittig,
Rechtsexpertebei StiftungWa-
rentest. Auch im Laden ge-
schlosseneVerträgekönnenso
gekündigt werden, sagt Bueb.
Um sicher zu sein, sollte man
eine Bestätigungsmail erbit-
ten. Noch nicht alle Anbieter
bieten den Kündigungsbutton
an. Wer einen Vertrag neu ab-
schließt, kann prüfen, ob die
Webseitediesenvorhält.

Bueb weist darauf hin, dass
einige Anbieter den Klick auf

den Kündigungsbutton nut-
zen, um die Verbraucher:in-
nenperE-Mailodertelefonisch
zu kontaktieren. „Sie versen-
den eine Nachricht, in der
steht, die Kündigung sei vorge-
merkt, aber man wolle noch
maldarüber sprechen.“DieEx-
pertin empfiehlt: „Man sollte
sich nicht ins Bockshorn jagen
lassen, sondern auf der Kündi-
gung bestehen und eine Bestä-
tigungverlangen.“

Eine Reihe von Verträgen
mussaberweiterpostalischge-
kündigt werden. „Webseiten,
die Finanzdienstleistungenan-
bieten, sind von dem Gesetz
ausgeschlossen“, sagt Sittig.
AuchMietverträgemüssen am
besten als Einschreiben mit
Rückschein gekündigt wer-
den.

„Verträge, die vorMärz 2022
geschlossen wurden, müssen
schriftlichgekündigtwerden“,
sagt Bueb. Ausnahmen bilden
auch Verträge mit Unterneh-
men, die keinen Online-Ver-
tragsabschluss anbieten, etwa
das kleine Fitnessstudio um
dieEcke.

Kündigungserinnerung:
Einige Unternehmen bieten
die Verwaltung von Verträgen
und die Erinnerung an Kündi-
gungszeitpunkte an. Bueb hält
davonnicht viel. „Ichwärevor-
sichtig mit solchen Websei-
ten“,sagtsie.DerServicekoste,
und „wenn ich mich zehn Mi-
nuten hinsetze, dann habe ich
dasselbstgenausoerledigt.“

Sonderkündigungsrecht:
„Bestimmte Verträge dürfen
vor Ablauf der regulären Lauf-
zeit beendetwerden,wennein
gesetzlich anerkannter, beson-
derer Anlass vorliegt“, sagt Sit-
tig. Dazu zählen eine Preis-
erhöhung, eine schwere Er-
krankung oder der Umzug
beim Energievertrag. Bei Letz-
teremmuss der Fall vorliegen,
dass der bisherige Versorger
den neuen Wohnort nicht be-
liefert. Ein Vertrag mit einem
Fitnessstudio kann nach ei-
nem Urteil des Bundesge-
richtshofs jederzeit gekündigt
werden, wenn eine länger an-
dauernde Krankheit vorliegt.
„Das gilt auch, wenn der Ver-

tragdazunichts sagt“, soSittig.
Im Kündigungsschreiben soll-
teausdrücklichaufdasSonder-
kündigungsrecht verwiesen
werden. Es muss innerhalb
von kurzer Frist ausgeübt wer-
den.EinefesteFristgibteshier-
bei nicht. „Es ist sinnvoll, sich
den Zugang der Kündigung
nachweisbar bestätigen zu las-
sen“, sagt Sittig, etwa per Ein-
schreiben mit Rückschein
oder durch persönliche Abga-
bemitQuittung.

Widerrufsrecht:
Eine besondere Form der Ver-
tragsbeendigungistdasWider-
rufsrecht. „Es erlaubt Verbrau-
chern, sich innerhalb einer be-
stimmten Frist ohne Begrün-
dung von vielen Verträgen zu
lösen“, sagt Sittig. Die Voraus-
setzung: Die Verträge müssen
online, als Telefonbestellung
oder Haustürgeschäft ge-
schlossenwordensein.BeiWa-
ren oder Dienstleistungen, die
in einem Laden oder Kaufhaus
gekauftwurden,hängtderWi-
derruf von der Kulanz des In-
habersab.

„Wichtig ist, die Widerrufs-
erklärung rechtzeitig per
Brief, E-Mail oder Online-For-
mular innerhalb der Frist ab-
zusenden“, sagt Sittig. Die ge-
setzliche Frist beträgt 14 Tage
nach dem Kauf. Fehlt die Wi-
derrufsbelehrung oder ist sie
nichtgesetzeskonform,ändert
sich die 14-Tage-Frist. „In die-
sen Fällen verlängert sich das
Widerrufsrecht um weitere 12
Monate, beträgt also ein Jahr
und14Tage“, sagtBueb.

Viele Anbieter bieten ein
Muster-Widerrufsformular an.
„Dieses muss aber nicht ver-
wendet werden – eine eindeu-
tige Erklärung reicht“, sagt Sit-
tig. Ist der Widerruf eingegan-
gen und die Ware zurückge-
schickt, erhält man sein Geld
zurück.„DerHändlermussdas
Geld spätestens 14 Tage nach
Widerruf erstatten“, sagt Sit-
tig. Er kann aberwarten, bis er
die Ware zurückerhalten hat
oder zumindest ein Versand-
nachweisvorliegt.

Vom19. Juni dieses Jahres an
wird der Widerruf einfacher.
„Ab diesem Zeitpunkt müssen
Unternehmen eine digitale
Widerrufsfunktion auf ihrer
Webseite anbieten“, infor-
miert die Verbraucherzentra-
le. DankdesWiderrufsbuttons
wird der Rückzug aus einem
Vertrag dann noch leichter als
zuvor.

Verträge zu lösen, ist dank des Kündigungsbuttons einfacher geworden. Doch es gibt Einiges zu beachten –
vor allem, wenn die Vereinbarungen älter als vier Jahre sind. Auch der Widerruf wird bald leichter.

VON MECHTHILD HENNEKE

Sportstudio kündigen – mit einem Klick
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S chön, wennman Freunden
und Bekannten ohne Auto

gelegentlich mit dem eigenen
aushelfenkann.DochVorsicht:
WerseinFahrzeugvonanderen
fahren lässt, kannProblemebe-
kommen. Zumindest dann,
wenn man in der Kfz-Versiche-
rung als Alleinfahrer eingetra-
gen ist – oder der Kreis der Be-
rechtigten anderweitig be-
schränkt ist. Dann darf man
Dritte nicht so ohne Weiteres
ans Steuer lassen, berichtet die
„Stiftung Warentest Finanzen“
(Ausgabe5/2026).
Zwar bleibt auch dann der

Schutz grundsätzlich erhalten.
So zahlt nach einem Unfall die
Kfz-Haftpflicht und reguliert
denSchadendesUnfallgegners.
Auch eine mögliche Vollkasko-
versicherung kommt für den
Schaden am eigenen Auto auf.
Aber manche Versicherer ver-
langendenAngaben zufolge ei-
ne„saftigeStrafe“. Sokannes je
nach Einzelfall zu Beitrags-
nachzahlungen, Regressforde-
rungen oder Vertragsstrafen
kommen, wenn nicht regis-
trierte Fahrer:innen Schäden
verursachen.
Allerdings kann man bei vie-

lenVersicherern fürbestimmte
Zeiträume zusätzliche Fahrer
anmelden. Oft ist das auch oh-
ne Aufpreis möglich. Die Vor-
aussetzungen sind allerdings
unterschiedlichundsolltenmit
der Versicherung individuell
abgesprochenwerden. dpa

Das Auto
verleihen?

Auch an die
Versicherung denken

KONSUM & MEHR

V ierWochenmit demCam-
per urlauben – aber dann

funktioniert nicht eine einzige
Steckdose: Das Amtsgericht
München hat die fristlose Kün-
digung einesWohnmobil-Miet-
vertrags wegen defekter Steck-
dosen für rechtmäßig erklärt.
Das Wohnmobil diene nicht
nur dem Fortkommen, son-
dernauchdemWohnen,urteil-
te das Gericht. Wenn die nor-
malen 12-Volt-Steckdosen nicht
funktionierten, „dann ist der
Gebrauch des Wohnmobiles
zum Wohnen eingeschränkt.“
(Az.: 233C16119/24)
In dem Fall mietete ein Paar

2023 für vier Wochen ein
Wohnmobil für eine Reise zum
Nordkap.Siewollteneigentlich
flexibel und ohne „durchge-
hende Nutzung von Camping-
plätzen“reisen,wiedasGericht
weiter mitteilte. Das war ohne
funktionierende 12-Volt-Steck-
dosen sowie über 230-Volt-
Steckdosennichtmöglich.
Das Paar kündigte den Miet-

vertrag und forderte unter an-
deremden gezahltenMietpreis
vonmehrals 3600Eurozurück.
Das Unternehmen verweigerte
die Zahlung, denn kaputte
Steckdosen seien kein erhebli-
cher Mangel. Das Gericht sah
das anders und erkannte einen
Erstattungsanspruchvonmehr
als 3300 Euro an. „Es lag nicht
lediglich eine unerhebliche
Minderung der Tauglichkeit
vor“, erklärtees. afp

Campen
ohne Strom

DAS URTEIL

D er Frühling ist da– für vie-
le Kinder die Zeit, viel-

leicht zum ersten Mal auf ein
richtiges eigenes Fahrrad zu
steigen.DaherwolltederADAC
wissen, was aktuelle Modelle
mit 24-Zoll-Laufrädern taugen.
Diese Räder eignen sich meist
für Kinder und Jugendliche im
Alter zwischen8und14 Jahren.
ImFokus standendabei Sicher-
heits- und Fahreigenschaften
der Räder, insbesondere
Bremsleistung, Pedalfreiheit,
Stabilität, Handhabung und
Eignung für das Kind. Zudem

wurde eine Schadstoffprüfung
gemacht.
Das Fazit: Zwar bekam kein

Modell ein „sehr gut“.Dochdie
überwiegende Zahl der Model-
le (11) schnitt „gut“ ab. Das
zweitteuerste Modell wurde
zum klaren Testsieger gekürt.
Das „Woom Explore 5“ (798,90
Euro) erreichte in allen Prüfun-
gen Bestnoten und erhielt die
Gesamtnote 2,0 („gut“). Mit der
Note 2,2 folgte dahinter das
„Cube Numove 240 Street“ für
599 Euro. Das günstigste Mo-
dell mit „gut“ war das „Axess

LUU.24 EQ“ für 499,99 Euro. Es
erreichte die Note 2,3. Das
zweitgünstigste so bewertete
war das „Winora Dash 24“ für
529Euro (2,3).Alsdrittgünstigs-
tes gutes Rad sicherte sich das
„KTMWild Cross Street 24“ für
549Euroeine2,3.

Schadstoffe entdeckt

So gut die Modelle insgesamt
auch abschnitten: „Bei der
Schadstoffprüfung zeigte sich
dagegen ein trübes Bild“, no-
tiert der Club. Ein Modell für

rund 455 Euro fiel den Teste-
r:innen besonders negativ auf.
In dessen Griffen fanden sich
Stoffe, die als „hochgradig
krebserregend“ eingestuft sei-
en. Bei den anderen Rädern
wurdendemADACzufolge vor
allem in den SättelnWeichma-
chergefunden.„Eltern,diesich
Sorgen wegen der Schadstoffe
machen, können den Sattel
oder die Griffe gegen ein ande-
res Produkt austauschen“, rät
ADAC-Sprecher Fabian Faehr-
mann. Der Testsieger war das
Einzige im Test, bei dem kei-

nerlei Schadstoffe nachgewie-
senwurden.
Der ADAC gibt noch weitere

Tipps: Eltern sollten auf die
Verkehrssicherheit eines Ra-
desachten.UmderStraßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO) zu genügen, gehören
unter anderem Reflektoren
(vorn, Speichen, Pedale), Licht
(vorn, hinten) und eine Klingel
zu einem Fahrrad. Aber: Nicht
alle Modelle im ADAC-Test wa-
ren ab Werk schon so ausge-
stattet – hier muss am Ende
nochnachgerüstetwerden. dpa

Viele gute Kinder- und Jugendfahrräder – aber…
Welche der angebotenen Bikes brauchbar sind und worauf Eltern beim Kauf achten sollten, weiß der ADAC
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